
Beschluss über den Entwurf und die Durchführung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB und 

die förmliche Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) 

BauGB unter Anwendung des § 13b BauGB 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans Rheinbach-Ramershoven Nr. 1 "Am Hochbachweg" wird in der der 

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 25.01.2021 vorgelegten Fassung beschlossen und die 

vorliegende Begründung einschließlich der dazugehörigen Fachgutachten werden gebilligt. 

 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Rheinbach-Ramershoven Nr. 1 „Am Hochbachweg“ 

umfasst eine ca. 0,5 ha große Fläche im Westen des Rheinbacher Ortsteils Ramershoven. In den 

Geltungsbereich werden die Grundstücke der Gemarkung Ramershoven, Flur 5, Flst. Nr. 80, 306, 307 

sowie Teilbereiche der Grundstücke Flst. Nr. 82, 111, 112, 165, 212, 304, 308 mit einbezogen. Das 

Plangebiet wird im Norden vom Flurstück Nr. 110, Flur 5, Gemarkung Ramershoven begrenzt. Im Osten 

verläuft die Plangebietsgrenze entlang des freizuhaltenden Korridors des Landschaftsschutzgebietes 

„Gewässersystem Swistbach“. Im Süden verläuft die Grenze entlang der Flurstücke mit den Nummern 

164, 163 und 160. Von dort verspringt der Geltungsbereich entlang der Grundstücke der Mehrzweckhalle 

und der Freiwilligen Feuerwehr. Anschließend bildet die Peppenhovener Straße (K65) die Grenze zum 

Plangebiet. Im Westen verläuft die Plangebietsgrenze entlang des Flurstücks Nr. 95, Flur 5, Gemarkung 

Ramershoven. Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist dem der 

Beschlussvorlage beigefügten Lageplan zu entnehmen. Geringfügige Änderungen des Plangebiets 

während der Bearbeitung bleiben vorbehalten. 

 

 

Der Entwurf des Bebauungsplanes besteht aus textlichen und zeichnerischen Festsetzungen sowie aus 

Hinweisen. Eine Begründung sowie die dazugehörigen Fachgutachten sind beigefügt. 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans, die Begründung einschließlich der dazugehörigen Fachgutachten und 

die wesentliche bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahme sind für die Dauer eines Monats, 

mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, oder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, für die 

Dauer einer angemessen längeren Frist gemäß § 13a Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 2 Ziff. 2 und § 3 Abs. 2 

BauGB, welche durch den Regelungsinhalt des § 13b BauGB herangezogen werden können, zur 

allgemeinen Information der Öffentlichkeit öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung sind 

mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen mit dem Hinweis darauf, dass 

Stellungnahmen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können und dass nicht fristgerecht 

abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 6 



BauGB unberücksichtigt bleiben können. Ebenfalls ist darauf hinzuweisen, dass gemäß § 13 Abs. 3 BauGB 

von der Umweltprüfung, dem Umweltbericht und von Angaben über die Verfügbarkeit 

umweltbezogener Informationen, sowie von der zusammenfassenden Erklärung abgesehen wird. § 4c 

BauGB ist ebenfalls nicht anzuwenden. 

 

Die öffentliche Auslegung wird gemäß § 4a Abs. 2 BauGB gleichzeitig mit der Einholung der 

Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden nach 

§ 13 a Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 2 Ziff. 3 und § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB 

werden der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die ausgelegten Unterlagen zusätzlich auf der 

Internetseite der Stadt Rheinbach www.rheinbach.de zum Download bereitgestellt. Zusätzlich werden 

die eingestellten Informationen zu dem Bauleitplanverfahren in einem zentralen Portal des Landes unter 

der Internetadresse www.bauportal.nrw.de zugänglich gemacht. 

 
 

http://www.rheinbach.de/

